
 
 
 

 

FÖRDERKONZEPT SOZIALES 
 
1. Fördergrundsätze 

 Unterstützung und Notlinderung stark benachteiligter oder schicksalsbetroffener 
Menschen aller Altersstufen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen 

 Projekte zum Gemeinwohl und Stärkung der Gesellschaft 

 

2. Förderschwerpunkte 

 Kindern und Jugendlichen aus schwierigen / belasteten Verhältnissen 
Perspektiven in Richtung Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit öffnen 

 Schicksalsbetroffenen Menschen Unterstützung zu einem würdevollen und 
soweit möglich selbstbestimmten Leben bieten 

 Präventionsarbeit gegen Sucht und Gewalt jeder Art unterstützen 

 Förderung der Freiwilligenarbeit als tragenden und sinngebenden Teil einer 
gesunden Bevölkerung 

 

3. Zielgruppen  

 Alle Altersgruppen, insbesondere Kinder und Jugendliche 

 Allgemein anerkannte oder innovative Organisationen im Sozialbereich mit 
gemeinnütziger oder privater Trägerschaft 

 Organisationen mit regionaler Verankerung / Wirkung (Schwerpunkt 
Zentralschweiz)  

 

4. inhaltliche Förderbereiche  

a. Gesunde Lebensgestaltung 

 Innovative Kinder- und Jugendprojekte für eine sinnvolle Freizeitgestaltung 
Jugendorganisationen wie Pfadi, Jungwacht, usw. 

 Generationen übergreifende Integrationsprojekte  

 Soziale Projekte, welche für die Gesellschaft bzw. das Gemeinwohl einen 
Mehrwert generieren und/oder bestehende Lücken füllen 

 Förderung des Breitensports (Gesucheinreichung an Stiftung Breitensport) 

 

b. Prävention und Notlinderung bei Sucht und Gewalt 

 Präventionsarbeit im Umgang mit Suchtgefahren wie Medien, elektronische 
Spiele, usw.  

 Interventionsprojekte zur Linderung belastender Konsequenzen für Kinder und 
Jugendliche von Alkohol- und Drogensüchtigen 

 Gewaltprävention 

 Interventionsprojekte zur Notlinderung gewaltbetroffener Kinder und 
Jugendlichen 
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c. Behinderung, psychische Erkrankung, Demenz 

 Projekte, welche die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung und deren 
Familien stärken 

 Projekte, welche die Integration psychisch erkrankter Menschen in die 
Gesellschaft und den Arbeitsmarkt fördert 

 Innovative Altersprojekte (z.B. neue Wohnformen Bereich Demenz) 

 

 

 

Unterstützt werden 

 Projekte, deren Finanzierung nicht von der öffentlichen Hand getragen wird 

 Anschubfinanzierungen 

 Befristete strukturelle Finanzierung von sozialen Institutionen (Betriebskosten, 
„Alltags-Finanzierung“) 

 Projektbezogene Finanzierung  

 

In Ausnahmefällen unterstützt werden 

 Bauprojekte  

 

Nicht unterstützt werden 

 Einzelpersonen 

 Projekte, deren Finanzierung primär im Verantwortungsbereich der öffentlichen 
Hand liegen 

 Projekte, deren Realisierung / Fortbestand ausschliesslich von der Arthur Waser 
Stiftung abhängig sind 

 Etablierte Organisationen mit einem fundierten Spenderstamm 

 Kommerziell ausgerichtete Projekte 

 Tagungen 

 Jubiläumsfeiern 

 Forschungsprojekte 

 Projekte ausserhalb der Zentralschweiz 

 Projekte betreffend Flüchtlingshilfe, Migration und Integration (Projekte zu dieser 
Thematik werden primär im Rahmen von bestehenden Projekten und Ausland-
Projekten als Ursachenbekämpfung unterstützt) 
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5. Selektionskriterien für Projekte 

 Seriosität der Trägerschaft 

 Ausgewiesene Professionalität in der Projektleitung 

 Ausgewiesener Bedarfsnachweis 

 Zukunfts- und Lösungsorientierung, Innovationscharakter, Nachhaltigkeit 

 Transparentes, realistisches Budget, Kosten-Nutzen-Balance 

 Anteil Freiwilligenarbeit 

 Identifikation, Engagement, „Herzblut“   

 

 


